
Zeitschrift: Neues helvetisches Tagblatt

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Neues helvetisches Tagvlarr.
^Fortsetzung des schweitzertschen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gefetzg. Räthe.

Band l. N. Xttll. Bern, 14. Aug. 1799. (27. Thtrnud. Vll.)

Gesezgebung.
Grosser Rath 7. August.

Fortsetzung.
H über: da die beiliegende Bittschrift zu lange

tu, »in hjxr verlesen zu werden, so begehre ich Nie-
Verletzung einer Commission zur Untersuchung dieses
wichtigen Gegenstandes.

Escher : freilich ist diese Bittschrift Hartmanns
«»lang, um in der Versammlung verlesen zu wer-
ven, aber darum auch hat er sie gcdrnkt anslhci-
ten lassen; da wir nun in einem solchen Fall, wo
es auf sorgfältige Beobachtung der constitntioncllcn

dcr^obcrsten Gewalten im Staat, ankommt,
^achkcnnmiß urtheilen sotten ; so fodcre ich

dabr ^ von Beschluß, bis wir Zeit ge-

rcn ?'^ichr>ft zu lesen; denn ivir kön-ncn mc das Cassatlonstribunai des obersten Gerichts-
yow seyn,

^
und wenn die Bittschrift auf etwas der

eerc hinauskäme, so können wir auch nicht einmahl
eme Commission darüber niedersetzen.

Ca^rard folgt Eschern, und fodert, daß die
ganze i^ache bis Morgens vertaget werde. Z i m-merm ann folgt. Billeter stimmt Hubcrn bey.

die Sache sogleich einer Com-
misson übergeben.

àim m e rm a nn: da wir nichts entscheiden sol-ten, ehe w>r den Gegenstand untersucht haben so

wendbz
Entscheids unentbehrlich noth-

.-.H «d'A "Ub

begehren ""d Grausen

Antra/ rn
^ dem Direktvrtum zu. Dieser-anrrag w.rd angenommen.

Die Gemeinguts - Eigenthümer von Baar
im Distrikt Zug wünschen emige Auskunft über ihre
Rechte als Theilhaber ihres Guts. Billeter
wünscht eine ComMission. Carrard fodert Tages«
ordnuiig am die bisherigen Gesetze und lìàngen
begründet. Dieser lege Antrag wird angenommen.

Der Uuterstatthaltcr von Solothurn macht Ein«
Wendungen gegen die Bemerkungen des Unteeftatt-
Halters von Zofiugcn wider die Agenten, und nimmt
diese in Schuz.

Die Zuschrift wird der Cominilfton über Agen»
ten zugewiesen.

Die Gemeinden Mühlethal und Capclcn bey Aar»
berg, wünschen eine bestimmte Abgabe, statt dem
Brückenzoll zu bezahlen. Die Bittschrift wird dem
Direktorium zugewiesen.

Br. Zurdnchen in Bern klagt wider eine gcwalt-
same Einkerkerung von Seite des Br. Grafenricd,
Major in der Legion und fodert Entscheidung, wie
man stch gegen Gewaltthätigkeiten, von Seite der

Militär - Personen verwahren und beklagen könne.

Schlumpf lodert Verweisung an die Commission
über das Forum der Müitärpcrsonen, und begehrt
baldigen Rapport. Bilieter folgt und klagt über
unmenschliche Behandlung in den Gefängnissen; er
fodert hierüber Aussodcrung an das Direktorium für
menschliche Behandlung. Anderwerth fodert
Verweisung an das Direktorium. Schlumpfs
Antrag wirb angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothlchaft:

Das Vollziehunqsdirektorium der helv. einen und
untheilbaren Republik an die gesezgebenden

Räthe.

Bürger" Gcsezqebe r
Das Strafgeftzbuch schreibt vom 6. bis zum

27. Art. die verschiednen Derhaftsstrafen vor, zu
denen d e Schuldigen verurcheilt werden. Indeß
kann 'uhnen, BB. Gesczgeber, das Direktorium
nicht unbemerkt lassen, daß diese Artikel für einmal
»och nicht mit aller der Pünktlichkeit vollzogen wer-
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ben können, die dasEese; erfodcrt, indem nemlich
gegenwärtig noch in der Schweiz nur zweierlei Ar-
reu von Verhaftshâusern vorhanden sind: die einen
sind die Schellenwcrkhäuftr, die andern die Zucht-
und Blauhäuser. In den Schellenwerkhäuscru be-

finden sich zwei Arren von Verurcheiltcn: die einen
mit Ketten, die andern verhaftet ohne Ketten;
beide Arten sind zu öffentlichen Tagwerken verdammt.
Eben so bedient man sich öfters der Züchtlinge
auffer dem Zuchthause zu weniger beschwerlicher
Arbeit. Keines dieser Hauser ist so eingerichtet,
daß die Gefangenen darin könnten abgesondert wer-
den; und im Innern derselben ardeilen sie neben-
einander. Da der 12., i«. und 27. Artikel ankün-
digen, daß durch einen besondern Beschluß bestimmt
werden soll, in welcher Anzahl und an welche» Or-
ten selche Anstalten getroffen werden sollen, die zur
Aufnahme derjenigen dienen, die zur Kettenstraf«,
zur Einspcrrung, zum Blöke, zum Verhafte verur-
theilt sind, so kann das Direktorium keinen eut-
scheidenden Entschluß ergreifen, bevor das gesezge-

bende Corps über diesen Gegenstand abschließt.
Inzwischen ladet dasVollzichungsdirekrorium Sie

ein, BB. Gesezgcber, daß Sie ihm Ihre Gestn-
nungen über die Vollstehung der verschleimen Ver-
Haftsstrafen mittheilen^ welche die Tribunale gegen
Schuldige nach dem Strafgesezbuche verhangen
mögen; unter solcher Bestimmung der Strafen, die

sich mit den gegenwärtig in Helvetic» Vorhandnen
Anstalten dieser Art am angemessensten vertragt.

Auch muß Ihnen, BB. Gesezgeber, das Voll-
jiehungsdirektorium noch die Bemerkung machen,
daß öfters das Miiitàrgesezbuch die Schuldigen zur
Gefängnißstrafe verurcheilt; wofern eine solche

Strafe nach der Strenge des Buchstabens müßte
vollzogen werde» so würde die Vollziehung deß-
wegen Schwierigkeit haben, weil es oer Schweiz
an Verwahruugsplätzen dieser Art mangelt; die Er-
baumig solcher Perhaftshauftr aber, würde den Staat
in beträchtliche Unkosten setzen, ohne daß man da-
von für die moralische Besserung des Verurcheiltcn
viel hoffen dürfte. Mittlerweile hat das Vollste-
hungsdirektorium befohlen, die Verurche lten in
Zuchthäuser zu schiken, um sie daselbst nützlich zu
beschäftigen; es ladet Sie aber ein, BB. Gesez-
geber, daß Sie sich auch über dunen Gegenstand
erklären, damit die Voliziehuug Ihren Absichten
einspreche.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Laharpe.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr

M vu s so u.

Escher: Dieser Gegenstand gehört der Cci-

minalgesezgebungscommission, welche ihre Vorschläge
näher entwikeln soll; die Errichtung von Zuchtyau-
ser» kann übrigens bei der Menge »ou National-
gcbauden die wir haben nicht so kostbar seyn, wie

das Direktorium vermuthet; kommen wir einst da-

zu, solche einzurichten, so wünsche ich sehr, das

man darüber den vsr:reflichen Beispielen der v.'ttu
nigten Staaten von Nordamerka hierüber folge.

Dieser Autrag wird angenommen.
Die Versammlung bildet sich in geheimes Coià

Senat, 7. August.
Präsident: H äse lin.

Erauer legt eine neue Abfassung des den l°6.

Art. der Consii'ution betreffenden Beschlusses i.n

Namen der Revisionscommilsion vor,
Meyer v. Acb. will den Art. los nicht ganz,

sondern nur in so weit er die 5 Jahre betrifft,

ausgehoben wissen, und also den Beschluß dalB

einschränken. Bei gänzlicher Aufhebung des Art.

wäre auch dem Senat das Vorschlagsrecht der uM«

derungen der Verfassung genommen. Cr a u er

nimmt diese» Zusatz an. Augustini will a>M

den Z Jahren auch die gedoppelte Berathung ce»

Senats im 106. Art. aufheben. Murer inuu!

diesen Zusätzen bei. Meyer v. Arau halt c.

Sache für so wichtig, daß er Niederlegung 0

neuen Abfassung für 3 Tage auf den KanstNMe

verlangt. Devevey möchte dem ^schlnli '

gen, daß, sobald'die Veränderungen werden an«

genommen seyn, der 106. Art. wieder m -n

seyn sott. Mittelholz er stimmt zur Annahm

der Abfassung.

Die Abfassung wird mit Meyer's und ^
gustini's Zusatz"» angenommen; sie ist wlgen

In Erwägung, daß man keinen Augcnblik v«,

liehrcn darf, so geschwind als möglich eine c.

stitution abzuändern, welche das Volk, ungenu

ihrer wesentlichen Fehler, Widersprüche und ' "
schwinglichen Kosten unter dem Zusammenssii!
im Drang ausserordentlicher und gebieterischer

ständen angenommen hat;
In Erwägung, daß man seither durch die 't

fahrung, von der Nothwendigkeit, diese Abänderung'

zu beschleunigen, je mehr und mehr überzeugt w '

den und daß eine längere Verzögerung sur oie oc

publik gefahrliche Folgen haben könnte;

In Erwägung endlich, daß der 106. § der ssoa,

stiturion die Abänderungen derselben, ohne

ausserordentliche Bevollmächtigung des Volts/
eine sehr entfernte Zeit hinausftzt;
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Hat der Sénat nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
r. Es soll bei den nächsten Urversammlungen

von ganz Helvetien dem souveränen Volk vorgeschla-
gen werden, den lo6. Art. ber Constitution aufzuheben,
m ^sofern derselbe jede Constitutionsabanderung auf
5 ^ahre hinaussezt, und' eine zweimalige Beratung
erfodert.

2. Nachdem das Volk diesen Vorschlag wirb
angenommen habe», soll eine bisdadin soviel mög-
lich verbesserte Constitutionsakte demselben iur An-
nähme oder Verwerfung vorgelegt werden.

?^.à^^.der Constitution, als Ein-î ' f^eiheit und Gleichheit, die
^rennuug der Gewalten und di> repräsentativeVolksreg.erung sollen unverlezt bleiben

der î.à^^d?'â^»lesen und angenommen,ver verordnet, die Beamten bei der Kanrlei desS nats uud des obersten Gerichtshof à. Ge-

MZUWM
7"

' ML K
nicht dem Volk soll vorgelcs werden" ^>dcrn,aar

Abänderungen vorgehen wird v"zu,chiagc»d-n

sch!à ^
noch ferner zusenden u? v o

l"'^icudet hat und
der den iv6 Art betritt Ausnahme dessen,
fcnheit besonders behandelt werdenHm veremiget und uacl. d/r 5" lcmcr
bände in cch Ga.ucs neb^.^^"'^ Gegen-
Abfassung und Aenderung cbe ssalls"d^ F°l^cndllchc«""à

V-. «».. sq«. und .«wi-ft

die geheime Behandlung eines Beschlusses des grcft
sen Raths, der also wieder an denselben zurnkges
sandt wird.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird der Be-
schluß über den Austritt eines Viertheils des Se-
nats in bevorstehendem Hcrbstaqumoctinm vcrlesen
und an eine Commission gevi.sen, in die der Präs
sident ernennt die DB. Zaslin, Mittelholzer,
Meyer v. Ar au, Berthollet uuo Deveoey.
Sie soll am Samstag berichten.

Auf Vundts und Genhards Anträge sollen
von dem Commissionalbericht über die neue Einthei-
lung Helocciens z Exemplare an jedes Mitglied
des Senats und l. Exemplar an jedes Mitgl. des
gr. Raths ausgetheilt werden.

Einige Bemerkungen über die Wiederbesetzunz
der Pfarren; v. P. A. Sla p fer.

(Fortsetzung.)

Es wäre dock nach allen Regeln der gesunden
Vernunft, eine gescheute« Wahl eines Eeelsorge.s
zu vermuthen, wenn jene eben genannten Behör-
den alle dazu mitwirkten, als wenn dieselbe einzig
oder zum 4,heil von einer vermischten Volksmenge
abhicnge. „Allein," wendet man ein, „soll eine
Gemeine nicht beurtheilen können, welcher Geist-
liche der würdigere sey, und seine Pflichten mit
dem grössern Segen erfüllen werde?" Nein, sie
kann es nicht; und wenn es ihr damit gelingt, so
ist es ein blindes Glük, ein blosses Ungefehr. Doch
davon wird, hernach die Rede seyn. Iezt spreche
ich blos von dem, was aus der Natur eines re-
pràsematlvcn Systems fließt: warum sollen die Rich-
ter, die Verwalter, die Stellvertreter nicht von
den Gemeinden, sondern von Wahlmcmneru er-
nennt werden, und die Pfarrer nur von jrnen?
braucht es etwa weniger Kenntnisse, Unpartheüich-
reit, Rechrschaffenhcit, um den besten Volkslehrev
unter mehrern jungen Geistlichen zu unterscheiden,
a.s um einen guten Beamten ausfindig zu machen,
oder auf einen würdigen Repräsentanten zu fallen?
Dieie beiden Staatsdicner finden neben sich Col-
lege», welche allenfalls das ersetzen können, was
ihnen an Einficht und gnrem Willen abgeht; hinge-
gen stcht der Pfarrer auf seinem Posten allein. Hat
er die erfvderlichen Eigenschaften nicht, so ist der
Schade unwiederbringlich, und das Uebel das ec
stiftet, unabsehbar.

»Ja, aber eben deßwegen muß ,r jadas Zutrauen der Gemeine besitzen, sonstkaun er das Gute nicht wirken; und das
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